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1 Aufbau des Lehrplans

Fachspezifische Leitideen 
Die fachspezifischen Leitideen formulieren in knappen 
Worten die zentralen Anliegen des Faches und umreissen 
dadurch die Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler. 
Zugleich bilden sie die Grundlage für die Lernziele. 

Richtziele 
Die Richtziele bauen auf den fachspezifischen Leitideen auf 
und beziehen sich auf die ganze Orientierungsschule, mit-
hin auf eine Dauer von drei Jahren. 

Fachdidaktische Anmerkungen 
Die fachdidaktischen Anmerkungen legen dar, was bei  
der Umsetzung der Grobziele und Inhalte und bei der 
Unterrichtsorganisation beachtet werden soll. 

Grobziele und Inhalte 
Grobziele sind Konkretisierungen der Richtziele.  
Die Inhalte sind Stoffe, an denen die Grobziele erarbeitet 
werden sollen. 

Hinweise 
In der Spalte «Hinweise» werden knappe fachspezifische 
Ergänzungen zu den Grobzielen und Inhalten formuliert.

Der Lehrplan enthält – in der Reihenfolge der in  
der Lektionentafel genannten Fächer – die einzelnen 
Fachlehrpläne.

Jeder Fachlehrplan gliedert sich in folgende  
Teilbereiche: 

– fachspezifische Leitideen
– Richtziele
– fachdidaktische Anmerkungen
– Grobziele und Inhalte
– Hinweise
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2 Stundentafel

  Schuljahr

Wahlfächer  5. 6. 7. 
 
 

Italienisch – 4 2 

Latein  – 4 2 

Mathematik – 2+ 2+ 

Naturwissenschaften – 2+ 2+ 

Hauswirtschaft – 2˙ 2˙ 

Kultur und Gesellschaft – 2+ 2+ 
  
Naturwissenschaft / Technik          – 2+              2+ 

Bewegung und Ausdruck           – 2+              2+ 

Tun und Gestalten                    – 2+              2+  

 

Pflichtfächer  5. 6. 7. 
 
 

Deutsch 5* 5* 5° 

Mathematik 5* 4* 4° 

Französisch 4* 4* 4° 

Englisch – – 3* 

Geschichte – 2 2 

Geographie/Naturlehre 3 4 4 

Zeichnen 2 2 2 

Manuelles Gestalten 4 2 2 

Musik  2 2 2 

Sport  3 3 3 

Klassenstunde 1 1 1 

Total  29 29 32 

 

 

 
* = je eine Lektion in  
  Abteilungen (Halbklassen), 
  im Englisch auch  
  Teamteaching möglich 
 

° =    im Niveau 
 
+ =  Semesterkurse 
 
˙ =  Quartalskurse 
  4 Lektionen 
 
  Gemäss § 77 des Schulgesetzes vom  
  4.4.1929 finden wöchentlich zwei  
  Lektionen Religionsunterricht statt,  
       dessen Erteilung Sache der religiösen 
      Gemeinschaften ist.
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